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negativer Kräfte einsetiließlieh, der Verhinderung und Be
kämpfung von Terror- und anderen operativ bedeutsamen 
Gewaltakten,

- der Bekämpfung aller von innen gegen die Außensieherung 
der Untersuehungshaftanstalt unternommenen Angriffe, wie 
zum Beispiel Ausbruchsversuche, Geiselnahmen, Gefangenen
meuterei sowie

- dem Erkennen und der Einschränkung begünstigender Bedin
gungen für die Außenaufklärung, von Objektgefährdungs
schwerpunkten und neuralgischen Punkten im Sicherungs
system der Untersuchungshaftanstalt. '

Nur in Realisierung der Einheit der Funktionen kann die äußere 
Sicherheit ihrem Ziel unter allen Bedingungen der operativen 
Lage die Ordnung und Sicherheit an und in der Untersuehungs- 
haftanstalt des MfS zu gewährleisten und die Prozesse des Un
tersuehungshaf tvollzuges wirksam vor äußeren Beeinträchtigun
gen und Störungen, insbesondere vor Handlungen des Gegners so
wie feindlicher Kräfte zu sichern, gerecht werden.

Im Einzelnen beinhaltet die allseitige und zuverlässige Ge
währleistung der äußeren Sicherheit

- die Verhinderung von Ausbruchs- und Fluchtversuchen 
durch Verhaftete/Strafgefangene;

- die Verhinderung eines gewaltsamen und anderweitigen Ein
dringens in die Untersuehungshaf t ans teilt (einschließlich 
Befreiungsversuche);

- die Kontrolle des Objektein- und ausgehenden Personen- 
und Fahrzeugverkehrs, bei gleichzeitiger Verhinderung 
eines unberechtigten Betretens beziehungsweise Befahrens 
oder Verlassens der Untersuchungshaftanstalt;


